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Sprechzeiten der Amtsvorsteherin und der Bürgermeister
Sprechzeiten der 
Amtsvorsteherin: Jutta Dinse  j.dinse@amt-zuessow.de

Sprechzeiten in Gützkow  Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr (im Rathaus)
Sprechzeiten in Züssow und in Ziethen  Dienstag und Donnerstag  nach telefonischer Vereinbarung 
  (Tel. 038355 643160) 

Sprechzeiten der Bürgermeister:

Gemeinde Bürgermeister Sprechzeiten 
Gemeinde Bandelin Jana von Behren jeden 1. Donnerstag im Monat 18:00 - 20:00 Uhr 
  im Gemeinderaum in Bandelin, Heckenweg 21 B
  oder telefonisch:
  Montag - Freitag, 18:00 - 20:00 Uhr
   Tel. 0172 4831916,
  bgm.bandelin@amt-zuessow.de 

Gemeinde Gribow Jörg-Hagen Tambach Es kann jederzeit angerufen werden.
  Tel. 0171 5702584

Gemeinde Groß Kiesow Dr. Astrid Zschiesche nach Vereinbarung unter Tel.-Nr. 0151 20689135

Gemeinde Groß Polzin Silvio Grabowski 1. und 3. Donnerstag im Monat
  17:00 - 18:00 Uhr im Gemeinderaum in Quilow 
  (ehemaliger Konsum) und nach telefonischer Absprache, 
  Tel. 0176 40240402

Stadt Gützkow Jutta Dinse Dienstag, 16:00 - 18:00 Uhr im Rathaus Gützkow, 
  Tel. 0172 3111265

Gemeinde Karlsburg Thomas Kohnert Dienstag, 17:00 - 18:00 Uhr
  Haus der Gemeinde, Schulstr. 27 a, 
  17495 Karlsburg, Tel.-Nr. 038355 61388

Gemeinde Klein Bünzow Karl Jürgens jeden 1. Dienstag im Monat von 16:00 - 17:00 Uhr
  im Gemeindezentrum, Bahnhof 35, Klein Bünzow
  Es kann jederzeit angerufen werden. 
  Handy: 0171 2445637

Gemeinde Lühmannsdorf Esther Hall Dienstag, 17:00 - 18:00 Uhr
  im Gemeindezentrum, Giesekenhäger Reihe 33, 
  17495 Lühmannsdorf
  Tel. 038355 12918

Gemeinde Murchin Peter Dinse Dienstag, 17:00 - 18:00 Uhr
  Gemeindebüro Murchin, Dorfstraße 50,
  Tel. 0172 3820161

Gemeinde Rubkow Manfred Höcker Montag, 17:00 - 18:00 Uhr
  Gemeindebüro Rubkow

Gemeinde Schmatzin Dr. Klaus Brandt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
  15:00 - 16:30 Uhr
  in der Melkerschule in Schlatkow
  Tel. 039724 23789

Gemeinde Wrangelsburg Andreas Juds am 2. und 4. Freitag des Monats 
  in der Zeit von 16:15 - 17:00 Uhr 
  im Beratungsraum der Gemeinde in 17495 Wrangelsburg, 
  Schlossplatz 6
         Tel. 0176 24743999

Bürgerbüros Gützkow, Ziethen und Züssow
Dienstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr

Geänderte Öffnungszeiten
Das Amt Züssow mit den Bürgerbüros in Züssow, in Ziethen und in Gützkow ist vom 24.12.2014 bis einschließlich 02.01.2015 geschlossen.

Öffnungszeiten des Amtes Züssow

Informationen aus dem Amtsbereich
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Gemeinde Ziethen Werner Schmoldt jeden 1. und letzten Montag im Monat 
  von 16:30 - 17:30 Uhr im Bürgermeisterzimmer in Ziethen 
  oder nach vorheriger telefonischer Vereinbarung 
  (Tel. 03971 833526; Handy 0152 25228710)

Gemeinde Züssow Eckhart Stöwhas jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von 17:00 - 18:00 Uhr
  Gemeinderaum Schulstr. 1, 17495 Züssow
  Tel.: 0173 6039527

Erreichbarkeit der Mitarbeiter des Amtes Züssow 
Amt Züssow
Dorfstraße 6
17495 Züssow

Leitende Verwaltungsbeamtin (LVB) Regina Kloker 038355 643-160 r.kloker@amt-zuessow.de
Sekretariat Amtsvorsteher/LVB Frau Gorklo 038355 643-160 p.gorklo@amtzuessow.de

Fachbereich Zentrale Verwaltung
Sitz: 17495 Züssow, Dorfstraße 6
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches/  Bärbel Witschel 038355 643-121 b.witschel@amt-zuessow.de
Wirtschaftsförderung
Ortsrecht/Wahlen/Amtsblatt Heike Maier 038355 643-120 h.maier@amt-zuessow.de
Zentrale Servicestelle für Gremien Monika Mahnke 038355 643-112 m.mahnke@amt-zuessow.de
sonstige Zentrale Dienste/Gremien Petra Gorklo 038355 643-160 p.gorklo@amt-zuessow.de
Verwaltungsorganisation Sibylle Gurr 038355 643-117 s.gurr@amt-zuessow.de
Personalverwaltung Corinna Winkler 038355 643-114 c.winkler@amt-zuessow.de
Informationstechnik André Habeck 038355 643-123 a.habeck@amt-zuessow.de 
Sonstige Zentrale Dienste Philipp Gumprecht 038355 643-111 p.gumprecht@amt-zuessow.de

Fachbereich Finanzen
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Charlotte Peters 038355 643-321 c.peters@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Beiträge Kristian Kraffzig  038355 643-313 k.kraffzig@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Anlagenbuchhaltung Astrid Ploetz 038355 643-322 a.ploetz@amt-zuessow.de
Abgaben Ilona Morgenstern 038355 643-312 i.morgenstern@amt-zuessow.de
Abgaben/Kostenrechnung Oliver Krüger 038355 643-337 o.krueger@amt-zuessow.de
Geschäftsbuchhaltung Ute Turski 038355 643-342 u.turski@amt-zuessow.de 
Kassenleitung Elke Henkel 038355 643-319 e.henkel@amt-zuessow.de
Kasse Martina Block 038355 643-338 m.block@amt-zuessow.de
Kasse/Geschäftsbuchhaltung Martina Schlotmann 038355 643-318 m.schlotmann@amt-zuessow.de
Vollstreckung Waltraut Vorbau 038355 643-332 w.vorbau@amt-zuessow.de
Vollstreckung/Geschäftsbuchhaltung Mandy Göritz 038355 643-336 m.goeritz@amt-zuessow.de
Kasse/Vollstreckung Annegret Krüger 038355 643-336 a.krueger@amt-zuessow.de

Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement
Sitz: 17506 Gützkow, Pommersche Str. 27
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Ronny Saß  038355 643-218 r.sass@amt-zuessow.de
Bauleitplanung Dorit Brummund 038355 643-216 d.brummund@amt-zuessow.de
Tiefbau Karin Jürgens 038355 643-227 k.juergens@amt-zuessow.de
Straßenwesen Mathias Gebhardt 038355 643-217 m.gebhardt@amt-zuessow.de
Liegenschaften Sabine Muschter 038355 643-215 s.muschter@amt-zuessow.de
Gebäude-/Grundstücksmanagement Marina Klüber 038355 643-213 m.klueber@amt-zuessow.de
Gebäude-/Grundstücksmanagement Katrin Berndt 038355 643-226 k.berndt@amt-zuessow.de
Gebäude-/Grundstücksmanagement/ Karina Eberhardt 038355 643-229 k.eberhardt@amt-zuessow.de
Friedhofswesen

Fachbereich Bürgerdienste
Sitz: 17390 Ziethen, Dorfstraße 68 A
Postanschrift: Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Leitung des Fachbereiches Doris Baumgardt 038355 643-335 d.baumgardt@amt-zuessow.de

Bürgerbüro Gützkow 
Einwohnermeldewesen/Wohngeld (für die 
Gemeinden Bandelin, Gribow, Kölzin und 
die Stadt Gützkow) Nadine Beutel 038355 643-223 n.beutel@amt-zuessow.de

Bürgerbüro Ziethen 
Einwohnermeldewesen/Wohngeld (für die 
Gemeinden Groß Polzin, Klein Bünzow, 
Murchin, Rubkow Schmatzin und Ziethen) Marianne Mauritz 038355 643-324 m.mauritz@amt-zuessow.de
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Bürgerbüro Züssow 
Einwohnermeldewesen/Wohngeld (für die 
Gemeinden Groß Kiesow, Karlsburg, 
Lühmannsdorf, Wrangelsburg und Züssow) Petra Zeising 038355 643-127 p.zeising@amt-zuessow.de

Öffentliche Sicherheit und Ordnung/
Baumschutz/Kultur/Jugend/Sport/
Schiedsstelle Alexander Schuricke 038355 643-330 a.schuricke@amt-zuessow.de

Brandschutz/Wild- und Jagdschaden/
Gewerbe André Reichel 038355 643-331 a.reichel@amt-zuessow.de

Standesamt/Übernahme
Platzkosten/Essengeld für die Nutzung
Kita/Tagespflege Hannelore Denz 038355 643-326 h.denz@amt-zuessow.de

SB Standesamt/Übernahme
Platzkosten/Essengeld für die Nutzung 
Kita/Tagespflege Diana Illig 038355 643-327 d.illig@amt-zuessow.de

Schulverwaltung/Kita/Anspruchsprüfung Iris Kejla 038355 643-311 i.kejla@amt-zuessow.de
Kita Platz 

Faxanschluss Gützkow  038353 611-10
Faxanschluss Ziethen  03971 2081-20
Faxanschluss Züssow  038355 643-99
E-Mail    info@amt-zuessow.de

Information

Vom 29. Dezember 2014 bis 2. Januar 2015 entfallen 
die Öffnungszeiten in den drei Bürgerbüros des Amtes 
Züssow.

Im Auftrag

Regina Kloker
Leitende Verwaltungsbeamtin

Öffnungszeiten  
der Bibliothek in Gützkow

Montag:  07:30 Uhr - 12:15 Uhr und
 12:45 Uhr - 17:00 Uhr
Dienstag:  10:15 Uhr - 12:15 Uhr und
 12:45 Uhr - 15:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag: 07:30 Uhr - 10:15 Uhr
Freitag:  07:30 Uhr - 13:00 Uhr

Öffnungszeiten der Bibliothek in Karlsburg

Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr im Haus der Gemeinde in Karls-
burg 

Sitzungstermine

10.12.2014  Gemeindevertretung Groß Kiesow
11.12.2014  Gemeindevertretung Züssow
11.12.2014  Gemeindevertretung Rubkow
12.12.2014 Gemeindevertretung Bandelin
12.12.2014 Gemeindevertretung Murchin
15.12.2014  Gemeindevertretung Groß Polzin
15.12.2014  Gemeindevertretung Klein Bünzow

Informationen: www.amt-zuessow.de - Gremien - 
 Sitzungskalender

Ehrung langjährig tätiger Bürgermeister

Frau Jutta Dinse, Amtsvorsteherin des Amtes Züssow, dankte 
in der Sitzung des Amtsausschusses am 04.11.2014 langjährig 
tätigen Bürgermeistern für ihren engagierten ehrenamtlichen 
Einsatz in den Gemeinden und im Amtsbereich.

v. l. Karl Jürgens, Dr. Klaus Brandt, Manfred Höcker, Jörg-Hagen 
Tambach

Herr Manfred Höcker ist seit 20 Jahren in der Gemeinde 
Rubkow Bürgermeister. Herr Jörg-Hagen Tambach ist seit 
20 Jahren Bürgermeister in der Gemeinde Gribow.
Herr Karl Jürgens (Gemeinde Klein Bünzow) und Herr Dr. 
Klaus Brandt (Gemeinde Schmatzin) sind seit 10 Jahren 
Bürgermeister in ihren Gemeinden.

Der Fachbereich Finanzen informiert:

Laut § 44 Abs. 4 KV M-V ist der jeweils aktuelle Bericht zu 
den Spenden der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Die Spendenberichte für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 
können im Amt Züssow, Bürgerbüro Ziethen, 17390 Ziet-
hen, Dorfstraße 68 A, Zimmer 110 während der öffentlichen 
Sprechzeiten innerhalb der auf die Bekanntmachung fol-
genden  zehn Werktage  eingesehen werden.
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Mitteilung des Fachbereiches  
Bau- und Grundstücksmanagement

Abfallentsorgung auf den kommunalen Friedhöfen

Zunehmend werden die Container auf den kommunalen 
Friedhöfen für die illegale Entsorgung von Hausmüll wie 
Rasenschnitt oder andere Abfälle genutzt. Das widerspricht 
nicht nur der Würde des Friedhofs, der ein Ort der Trauer 
und Erinnerung sein soll, sondern ist sogar verboten.
Diese missbräuchliche Nutzung der Abfallstellen an den 
Friedhöfen nimmt leider immer mehr zu.
Die Grünschnittcontainer sind allein für die auf dem Friedhof 
anfallenden kompostierbaren Abfälle gedacht, verblühte 
Blumengestecke und den Rückschnitt der auf den Gräbern 
stehenden Gehölze.
Das illegale Müllentsorgen ist rein rechtlich ein eine Ordnungs-
widrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.
In solchen Fällen bittet das Amt Züssow entsprechende Be-
obachtungen im Amt Züssow zu melden.

Kontakt: Frau Eberhardt (Tel. 038355 643229) 
Anschrift: Amt Züssow, Fachbereich Bau- und Grund-

stücksmanagement, Dorfstraße 6, 17495 Züssow

Amt Züssow

Beschlüsse des Amtsausschusses  
vom 04.11.2014

Öffentlicher Teil:

1. Schulbusbegleitung und Projektarbeit an den Schulen 
im Amtsbereich

 B/AA/2014/039

Ausschluss von nicht stimmberechtigten Mitgliedern nach 
§ 134 Abs. 4 KV M-V: 
Gemeinde Rubkow, Bgm. Herr Höcker (eigene Schulträger-
schaft)

Beschluss:
Der Amtsausschuss Züssow beschließt die Fortführung der 
Maßnahme Schulbusbegleitung und Projektarbeit an den 
Schulen des Amtes über den Bundesfreiwilligendienst ab 
dem 01.01.2015 fortzuführen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  18
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  1

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2015

 B/AA/2014/045

Beschluss:
Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amts-
ausschusses vom 04.11.2014 folgende Haushaltssatzung 
erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird
1.  im Ergebnishaushalt
 a) der Gesamtbetrag der ordentlichen 
  Erträge auf 4.2664.600 EUR
  der Gesamtbetrag der ordentlichen 
  Aufwendungen auf  3.882.200 EUR
  der Saldo der ordentlichen Erträge 
  und Aufwendungen auf  382.400 EUR
 b) der Gesamtbetrag der außer-
  ordentlichen Erträge auf 0 EUR
  der Gesamtbetrag der außer-
  ordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
  der Saldo der außerordentlichen 
  Erträge und Aufwendungen auf 0 EUR
 c) das Jahresergebnis vor Veränderung 
  der Rücklagen auf 382.400 EUR
  die Einstellung in Rücklagen auf 0 EUR
  die Entnahmen aus Rücklagen auf 0 EUR
  das Jahresergebnis nach Veränderung 
  der Rücklagen auf 382.400 EUR
2.  im Finanzhaushalt
 a) die ordentlichen Einzahlungen auf 4.237.800 EUR
  die ordentlichen Auszahlungen 
  auf 3.968.400 EUR
  der Saldo der ordentlichen Ein- 
  und Auszahlungen auf  269.400 EUR
 b) die außerordentlichen Einzahlungen 
  auf 0 EUR
  die außerordentlichen Auszahlungen 
  auf 0 EUR
  der Saldo der außerordentlichen Ein- 
  und Auszahlungen auf 0 EUR
 c) die Einzahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf 0 EUR
  die Auszahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf 84.300 EUR
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
  aus Investitionstätigkeit auf  -84.300 EUR
 d) die Einzahlungen aus Finanzierungs-
  tätigkeit auf 0 EUR
  die Auszahlungen aus Finanzierungs-
  tätigkeit auf 185.100 EUR
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
  aus Finanzierungstätigkeit auf - 185.100 EUR
festgesetzt.

§ 2 
Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird 
festgesetzt auf 400.000 EUR.
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§ 5 
Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
  Flächen (Grundsteuer A) auf .................... v. H.
 b) für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B) auf ……............ v. H.
2. Gewerbesteuer auf ……............ v. H.

§ 6 
Amtsumlage
1. Die Amtsumlage wird auf 24,503 v. H. der Umlagegrund-

lagen festgesetzt.
2. Die Schulumlage wird auf 13,048 v. H. der Umlagegrund-

lagen festgesetzt.

§ 7 
Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
beträgt 46,475 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. 
des Haushaltsvorvorjahres betrug  34.592,85 EUR.
Der voraussichtliche Stand des 
Eigenkapitales zum 31.12. des 
Haushaltsvorjahres beträgt  ca. 40.000,00 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres ca. 50.000,00 EUR
Da die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 noch nicht fertigge-
stellt sind, wurden die voraussichtlichen Beträge geschätzt.

§ 9 
Weitere Vorschriften
1. von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 14 

Abs. 1 GemHVO werden hiermit folgende Aufwendungen 
ausgenommen:

 - Interne Leistungsverrechnungen
 - Abschreibungen
 - Einstellungen in Rücklagen
 - Personalaufwendungen/
  Versorgungsaufwendungen
2. Aufgrund sachlichen Zusammenhangs wird für folgende 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 14 Abs. 2 
GemHVO jeweils per Haushaltsvermerk die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufwands-bzw. Auszah-
lungsart erklärt:

 - Personalaufwendungen/
  Versorgungsaufwendungen
 - Interne Leistungsverrechnungen
 - Abschreibungen
 - Einstellung in Rücklagen
 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
3. Gemäß §14 Abs. 3 GemHVO Doppik werden die An- 

sätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb 
eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk je-
weils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO Doppik werden die An-
sätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teil-
finanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig 
deckungsfähig erklärt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  17
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  2

3. Beschluss über eine außerplanmäßige Ausgabe auf der 
Kostenstelle 11401.710/08290000 (sonstige Betriebs- 
und Geschäftsausstattung)

 B/AA/2014/034

Beschluss:
Der Amtsausschuss beschließt, die außerplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 2.200,00 EUR auf der Kostenstelle 
11401.710/0829.0000 (sonstige Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung).
Die Amtsvorsteherin hat hierzu eine Eilentscheidung am 
16.09.2014 getroffen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  17
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  2

Nichtöffentlicher Teil:

- Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit im Schulsekre-
tariat der Peenetal-Schule Gützkow ab 01.01.2015

- Schulsozialarbeit an den Schulstandorten des Amtes 
Züssow im Jahr 2015

- 6. Änderung des Vertrages für die Verorgung der Grund-
schule Züssow mit Schüleressen

- Grundschule Gützkow

Gemeinde Bandelin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 19.11.2014

Öffentlicher Teil:

Außerplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle/Sachkonto 
11401.000/52312.000 (Außenanlagen)
Die Gemeindevertretung Bandelin beschließt die außer-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 1.700,00 EUR in der Kst./
SK 11401.000/52312.000 (Außenanlagen).

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Bande-
lin über die Aufstellung des B-Planes Nr. 4 „Wohnbebauung 
in Bandelin, Am Kanal 16 c“
1. Für die im Bereich des Grundstückes in Bandelin, Am 

Kanal 16 c gelegene Fläche in der Gemarkung Bandelin, 
Flur 1, Flurstück 152/24 sowie für eine Teilfläche des Flur-
stückes 152/30 (Straßengrundstück), südlich des Parks 
vom Schloss Bandelin, westlich des Sportplatzes bzw. 
der Gartenanlage „Am Kanal“, östlich bzw. nördlich vor-
handener Wohnbebauung (siehe Übersichtskarte, mit 
roter gestrichelter Linie umfasste Fläche) soll ein Bebau-
ungsplan (B-Plan Nr. 4 „Wohnbebauung in Bandelin, Am 
Kanal 16 c“) aufgestellt werden. 
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 Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
 - Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes 
 - Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen zur 

wohnbaulichen Nutzung eines Gartengrundstückes
 - effektive Nutzung der Baulandreserven im innerstäd-

tischen Bereich
2. Die Gemeinde Bandelin wählt ein Verfahren auf der 

Grundlage des § 13a BauGB - Bebauungspläne der In-
nenentwicklung -. Aus diesem Grunde sind auf eine früh-
zeitige Beteiligung der Behörden auf der Grundlage des 
§ 4 Abs. 1 BauGB, auf eine Umweltprüfung sowie auf die 
Erarbeitung eines Umweltberichtes auf der Grundlage 
des § 2a BauGB zu verzichten. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt auf 
Grundlage des § 3 Abs. 1 BauGB im Rahmen einer öffent-
lichen Gemeindevertretersitzung.

4. Zur Sicherung der Übernahme der mit dem Verfahren 
über die Aufstellung der Satzung des B-Planes Nr. 4 ver-
bundenen Kosten schließt die Gemeinde Bandelin einen 
städtebaulichen Vertrag mit der Fam. Steige ab. Dieser 
regelt die Kostenübernahme durch den Vorhabenträger, 
der Interesse bekundet hat, im Bereich des derzeitigen 
Gartengrundstückes die Wohnnutzung zu verfestigen. 

5. Dieser Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Übersichtskarte (unmaßstäblich):

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Beschluss der Gemeindevertretung Bandelin über die  
Billigung und Auslegung des überarbeiteten Entwurfs 
des Bebauungsplanes Nr. 3 „Gutsanlage Kuntzow“ der  
Gemeinde Bandelin
Die Gemeindevertretung beschließt:
1. Der vorliegende überarbeitete Entwurf des Bebauungs-

planes Nr. 3 für die am Ortseingang von Kuntzow gele-
gene, nunmehr noch ca. 0,82 ha große Fläche der Neben-
anlagen des alten Guts Kuntzow [Gemarkung Kuntzow, 
Flur 1, Flurstücke 75 (teilweise), 77 (teilweise), 81 (teilwei-
se), 82 (teilweise), 83 (teilweise)] sowie der Entwurf der 
Begründung werden gebilligt und zur Auslage bestimmt.

2. Die Entwürfe des überarbeiteten Bebauungsplanes Nr. 
3 und der Begründung (einschließlich des Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrages) sind entsprechend § 13a Abs. 2 
Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2, 2. Halbsatz 
nach § 3 Abs. 2 BauGB neuerlich öffentlich auszulegen. In 
der Bekanntmachung der Auslegung ist darauf zu verwei-

sen, dass das Verfahren auf Grundlage des § 13 a BauGB 
- Bebauungspläne der Innenentwicklung - durchgeführt 
wird und damit im Verfahren auf die Erarbeitung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet wird.

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sind von der neuerlichen Aus-
legung in Kenntnis zu setzen.

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil

Städtebaulicher Vertrag - Bebauungsplan Nr. 4 „Wohnbe-
bauung in Bandelin, Am Kanal 16 c“

Bebautes Grundstück in Bandelin, Heckenweg 14 - Erstel-
lung eines Verkehrswertgutachtens

Gemeinde Gribow

5. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren  
zur Deckung der Beiträge und Umlagen 
des Wasser- und Bodenverbandes  
„Untere Peene Anklam“  
für die Gemeinde Gribow

Aufgrund des § 5 Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. 
M-V 2011 S. 777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. August 
1992 (BVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 499) sowie der §§ 1, 2, 6 
und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung 
der Bekanntgabe vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 146), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.07.2011 
(GVOBl. M-V S.777, 833) wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung Gribow vom 15.10.2014 folgende  
5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Was-
ser- und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ erlassen.

Artikel 1
Änderung des § 3 Gebührenmaßstab
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes 
„Untere Peene Anklam“ vom 21.06.2000, zuletzt geändert 
durch die 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen 
des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ 
vom 20.01.2010 wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr wird nach Beitragseinheiten festgesetzt. 
Es gelten folgende Berechnungseinheiten und Gebühren-
sätze:
a)  1,0 ha  Gebäude- u. Freifläche:  29,00 EUR
b)  1,0 ha  Flächen anderer Nutzung:  24,98 EUR
c)  1,0 ha  Gartenland:  17,00 EUR
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d)  1,0 ha  Straßen/Wege:  34,08 EUR
e)  1,0 ha  Acker- und Grünland:  18,15 EUR
f)  1,0 ha  forstwirtschaftlich genutzte 
  Flächen, Unland/Ödland/
  Brachland: 8,52 EUR

Artikel 2
Inkrafttreten
Die 5. Satzung zur Änderung der Satzung tritt zum 01.01.2015 
in Kraft. 

Gribow, den 21.10.2014

Tambach
Bürgermeister  

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde am 10.11.2014
Bekannt gemacht am 07.11.2014 auf der Homepage  
www.amt-zuessow.de unter Bekanntmachungen
Veröffentlichung einer Textfassung am 10.12.2014 im Züsso-
wer Amtsblatt Nr. 12/2014

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verlet-
zung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften.

Gribow, den 21.10.2014

Tambach
Bürgermeister

Gemeinde Groß Polzin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 27.10.2014

Öffentlicher Teil:

Übertragung von Befugnissen auf den Bürgermeister be-
züglich der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden
Die Gemeindevertretung überträgt die Entscheidung zur 
Bauleitplanung benachbarter Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB auf den Bürgermeister.
Der Bürgermeister informiert die Gemeindevertretung über 
getroffene Entscheidungen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 0
Nein-Stimmen:  5
Enthaltungen:  0

Stellungnahme der Gemeinde zur Fortschreibung des Lan-
desraumentwicklungsprogramms M-V
Die Gemeinde hat keine Anregungen und Hinweise zum 
Entwurf der Fortschreibung des Landesraumentwicklungs-
programms M-V.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  3
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  2

Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen 
des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ 
für die Gemeinde Groß Polzin
Die Gemeindevertretung Groß Polzin beschließt die Fünfte 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Was-
ser- und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ für die 
Gemeinde Groß Polzin mit der dazugehörigen Kalkulation.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  4
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  1

Nichtöffentlicher Teil

- Auftragsvergabe Dachdeckerarbeiten - BV Modernisie-
rung Mehrfamilienhaus Dorfstraße 12 in 17390 Quilow

- Auftragsvergabe Fassadenarbeiten - BV Modernisierung 
Mehrfamilienhaus Dorfstraße 12 in 17390 Quilow

- Neuaufnahme eines Darlehens i. H. v. 80.000,00 EUR für 
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Dorfstr. 12 
in 17390 Quilow

- Befristete Einstellung einer geringfügig Beschäftigten
- Einstellung eines Saisonarbeiters für den Winterdienst 

auf geringfügiger Basis ab 01.11.2014 befristet bis zum 
31.03.2015

- Einstellung eines Saisonarbeiters für den Winterdienst 
auf geringfügiger Basis ab 01.11.2014 befristet bis zum 
31.03.2015

- Einstellung eines Saisonarbeiters für den Winterdienst 
auf geringfügiger Basis ab 01.11.2014 befristet bis zum 
31.03.2015

- Grundstücksverkauf - unbebautes Grundstück in der 
Ortslage Groß Polzin

- Bauvoranfrage
- Beschluss zum Abschluss eines Vertrages über die Aus-

leihe eines Schleppers (Traktor) zur Durchführung des 
Winterdienstes auf dem Gebiet der Gemeinde Groß Polzin

Fünfte Satzung zur Änderung  
der Satzung über die Erhebung von  
Gebühren zur Deckung der Beiträge 
und Umlagen des Wasser- und Boden-
verbandes „Untere Peene Anklam“  
für die Gemeinde Groß Polzin

Aufgrund des § 5 Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBI. 
M-V 2011 S. 777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung 
von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. Au-
gust 1992 (GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 17. Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 499) sowie der  
§§ 1, 2, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 
der Fassung der Bekanntgabe vom 12. April 2005 (GVOBl. 
M-V 2005 S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) wird nach 
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Beschlussfassung der Gemeindevertretung Groß Polzin vom 
27.10.2014 folgende Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge 
und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes „Untere 
Peene Anklam“ erlassen:

Artikel 1
Änderung des § 3 Gebührenmaßstab
Die Satzung der Gemeinde Groß Polzin über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ vom 
17.05.2001, zuletzt geändert durch die Vierte Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und 
Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ vom 14.05.2011 
wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs 2 erhält folgende Änderung:
Die Gebühr wird nach Beitragseinheiten festgesetzt. Es gel-
ten folgende Berechnungseinheiten und Gebührensätze: 
a)  1,0 ha  Gebäude- und Freifläche  21,74 €
b)  1,0 ha  Flächen anderer Nutzung  14,15 €
c)  1,0 ha  Gartenland  12,79 €
d)  1,0 ha  Straßen und Wege  25,58 €
e)  1,0 ha  Acker- und Grünland  13,89 €
f)  1,0 ha  Wald-, Un- und Brachland, Ödland, 
  Teich, Weiher, Sumpf  6,38 €

Artikel 2
§ 7 Inkrafttreten
Die Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung tritt zum 
01.01.2015 in Kraft.

Groß Polzin, den 14.11.2014

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend 
§ 5 KV M-V am 15.12.2014
Öffentlich bekannt gemacht am 09.12.2014 auf der Homepage 
www.amt-zuessow.de unter „Bekanntmachungen“
Veröffentlichung einer Textfassung der 2. Satzung zur Än-
derung der Hauptsatzung im Züssower Amtsblatt Nr. 12/14 
am 10.12.2014

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden.
Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Geneh-
migungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Groß Polzin, den 14.11.2014

Gemeinde Klein Bünzow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 10.11.2014

Öffentlicher Teil:

Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen 
des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ 
für die Gemeinde Klein Bünzow
Die Gemeindevertretung Klein Bünzow beschließt die Fünfte 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Was-
ser- und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ für die 
Gemeinde Klein Bünzow mit der dazugehörigen Kalkulation.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 2
Enthaltungen: 0

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Klein Bünzow
Die Gemeindevertretung Klein Bünzow beschließt die  
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Klein Bünzow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  3

Nichtöffentlicher Teil

- Grundstücksverkauf in der Gemarkung Groß Jasedow - 
Vorkaufsrecht

 Abgelehnter Beschluss
- Beschluss zur Auftragsvergabe
 * Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klein Bünzow
- Beschluss zur Auftragsvergabe
 * Anbau Heizhaus Gemeindezentrum, Gewerk Blitz-

schutzarbeiten

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Klein Bünzow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.07.2011 
(GVOBI. M-V S. 777) und der Verordnung über die Entschädi-
gung der in den Gemeinden, Landkreisen, Ämtern und Zweck-
verbänden ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungsverordnung 
- EntschVO M-V) vorn 27. August 2013, zuletzt geändert am 
16.12.2013, wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertre-
tung vom 10.11.2014 die folgende 2. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Klein Bünzow erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung
Die Hauptsatzung der Gemeinde Klein Bünzow vom 
31.07.2012, zuletzt geändert durch die 1. Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung am 09.06.2013, wird wie folgt geändert:

In § 5 wird als Absatz 6 ein neuer Absatz mit folgendem 
Wortlaut eingefügt:
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§ 5 
Bürgermeister
(6) Der Bürgermeister entscheidet über die Bauleitplanung 
benachbarter Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB. Zu der 
Entscheidungsfindung soll der Hauptausschuss einbezogen 
werden. Bei widersprüchlicher Entscheidungslage zwischen 
dem Bürgermeister und dem Hauptausschuss wird die Ab-
stimmung der Gemeindevertretung zur Entscheidungsfin-
dung vorgelegt. Der Bürgermeister informiert die Gemein-
devertretung über getroffene Entscheidungen.

Der § 6 erhält folgenden Wortlaut:
§ 6 
Entschädigungen
(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister erhält eine funkti-
onsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 700,00 € 
monatlich.
Dauert die Vertretung des Bürgermeisters mehr als drei 
Monate, entfällt die Aufwandsentschädigung für ihn für die 
nachfolgende Vertretungszeit. In diesem Fall erhält die stell-
vertretende Person die Aufwandsentschädigung in Höhe von 
1/30 der funktionsbezogenen Aufwandsentschädigung des 
Bürgermeisters je weiteren Vertretungstag.
(2) Der 1. Stellvertreter des Bürgermeisters erhält monat-
lich 140,00 €. Der 2. Stellvertreter des Bürgermeisters er-
hält monatlich 70,00 €. Wird im Fall einer Vertretung des 
Bürgermeisters nach drei Monaten dem Stellvertreter eine 
funktionsbezogene Aufwandsentschädigung des Bürgermei-
sters gewährt, entfällt für diesen Zeitraum die funktionsbe-
zogene Aufwandsentschädigung nach Satz 1 bzw. 2 in Höhe 
von 1/30 je Vertretungstag. Wird im Fall einer Vertretung des 
1. Stellvertreters des Bürgermeisters nach drei Monaten dem  
2. Stellvertreter eine funktionsbezogene Aufwandsentschä-
digung des 1. Stellvertreters in Höhe von 1/30 je Vertretungs-
tag gewährt, entfällt für diesen Zeitraum die funktionsbezo-
gene Aufwandsentschädigung nach Satz 2 in Höhe von 1/30 
je Vertretungstag.
Sie erhalten keine sitzungsbezogenen Aufwandsentschä-
digungen.
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der 
Ausschüsse, in die sie gewählt wurden, eine sitzungsbezo-
gene Aufwandsentschädigung in Höhe von 40,00 €. Gleiches 
gilt für die sachkundigen Einwohner für die Teilnahme an 
Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt wurden.
(4) Ausschussvorsitzende und bei ihrer Verhinderung deren 
Stellvertreter erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung 
eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 60,00 €.
(5) Pro Tag darf nur eine sitzungsbezogene Aufwandsent-
schädigung gewährt werden.
(6) Ehrenamtlich Tätige können nach Maßgabe des Reise-
kostenrechts auf Antrag Reisekosten nach dem Landesrei-
sekostengesetz erstattet bekommen.
(7) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädi-
gungen aus einer Tätigkeit als Vertreter der Gemeinde in 
der Gesellschafterversammlung oder einem ähnlichen Organ 
eines Unternehmens oder einer Einrichtung des privaten 
Rechts sind an die Gemeinde abzuführen, soweit sie pro 
Mandat jährlich 100 € überschreiten, aus einer Tätigkeit im 
Aufsichtsrat solcher Unternehmen oder Einrichtungen, so-
weit sie pro Mandat jährlich 250 €, bei deren Vorsitzenden 
und Vorständen bzw. Geschäftsführern pro Mandat jährlich 
500 € überschreiten.

Artikel 2 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01.11.2014 in Kraft.

Klein Bünzow, den 14.11.2014

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend 
§ 5 KV M-V am 15.12.2014 
Öffentlich bekannt gemacht am 09.12.2014 auf der Homepage 
www.amt-zuessow.de unter „Bekanntmachungen“
Veröffentlichung einer Textfassung der 2. Satzung zur Än-
derung der Hauptsatzung im Züssower Amtsblatt Nr. 12/14 
am 10.12.2014

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden. 
Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Geneh-
migungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Klein Bünzow, den 14.11.2014

Fünfte Satzung zur Änderung  
der Satzung über die Erhebung von  
Gebühren zur Deckung der Beiträge 
und Umlagen des Wasser- und  
Bodenverbandes für die Gemeinde 
Klein Bünzow

Aufgrund des § 5 Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBI. 
M-V 2011 S. 777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. August 
1992 (GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
17. Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 499) sowie der §§ 1, 2, 6 
und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung 
der Bekanntgabe vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 146), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.07.2011 
(GVOBl. M-V S. 777, 833) wird nach Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung Klein Bünzow vom 10.11.2014 folgende 
Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Was-
ser- und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ erlassen:

Artikel 1 
Änderung des § 3 Gebührenmaßstab
Die Satzung der Gemeinde Klein Bünzow über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ vom 
04.05.2001, zuletzt geändert durch die Vierte Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und 
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Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ vom 05.06.2012 
wird wie folgt geändert:

1.  § 3 Abs. 2 erhält folgende Änderung:
Die Gebühr wird nach Beitragseinheiten festgesetzt. Es gel-
ten folgende Berechnungseinheiten und Gebührensätze:
a)  1,0 ha Gebäude- u. Freifläche  21,74 €
b)  1,0 ha  Flächen anderer Nutzung  12,95 €
c)  1,0 ha  Gartenland  12,79 €
d)  1,0 ha  Straßen und Wege  25,57 €
e)  1,0 ha  Acker- und Grünland  13,89 €
f)  1,0 ha  Wald-‚ Un- und Brachland  6,40 €
g)  1,0 ha  Teich, Weiher, Sumpf, Moor  6,40 €

Artikel 2 
§ 7 Inkrafttreten
Die Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung tritt zum 
01.01.2015 in Kraft.

Klein Bünzow, den 14.11.2014

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend 
§ 5 KV M-V am 15.12.2014
Bekannt gemacht am 09.12.2014 auf der Homepage  
www.amt-zuessow.de unter „Bekanntmachungen“
Veröffentlichung einer Textfassung im Züssower Amtsblatt 
Nr. 12/14 am 10.12.2014

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden. 
Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Geneh-
migungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Klein Bünzow, den 14.11.2014

Gemeinde Lühmannsdorf 

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 24.11.2014

Öffentlicher Teil:

Übertragung von Befugnissen auf den Bürgermeister be-
züglich der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden
Die Gemeindevertretung überträgt die Entscheidung zur 
Bauleitplanung benachbarter Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB auf die Bürgermeisterin in Abstimmung mit den stellv. 
Bürgermeistern.

Die Bürgermeisterin informiert die Gemeindevertretung 
über getroffene Entscheidungen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Außerplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle/Sachkonto 
1140300/08270000 -geringwertige Vermögensgegenstän-
de Bauhof
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf beschließt die au-
ßerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 500,00 EUR auf der 
Kostenstelle/Sachkonto 11403000/08270000.
Um die Rechnung bezahlen und Skonto ziehen zu können, 
hat die Bürgermeisterin am 07.10.2014 eine Eilentscheidung 
getroffen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  1
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle/Sachkonto 
54101000/52338000 - Unterhaltung/Reparatur Gemein-
destraßen
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf beschließt die 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 2.000,00 EUR auf der 
Kostenstelle/Sachkonto 54101000/52338000

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  1
Nein-Stimmen:  6
Enthaltungen:  1

Überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle/Sachkonto 
54101000/52338000 - Unterhaltung/Reparatur Gemein-
destraßen
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf beschließt die 
8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes mit der dazugehörigen Kal-
kulation.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  5
Nein-Stimmen:  1
Enthaltungen:  2

Überplanmäßige Ausgabe auf  der Kst . /Sk. 
36100.000/52559000 - Kostenanteile Wohnsitzgemeinde
Die Gemeindevertretung Lühmannsdorf  beschließt die 
überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 5.500,00 Euro auf 
der Kostenstelle/Sachkonto 361000.00/52559000 - Kosten-
anteile Wohnsitzgemeinde. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  8
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil

- Beschluss zur Auftragsvergabe - Pflasterarbeiten/Repa-
ratur Straße im Ortsteil Brüssow

 Abgelehnter Beschluss
- Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen
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Gemeinde Murchin

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 20.11.2014

Öffentlicher Teil:

11. Satzung zur Änderung der Satzung vom 15.12.2000 
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträ-
ge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes „Insel 
Usedom-Peenestrom“ für die Gemeinde Murchin
Die Gemeindevertretung Murchin beschließt die 11. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und 
Bodenverbandes „Insel Usedom-Peenestrom“ für die Ge-
meinde Murchin mit der dazugehörigen Kalkulation.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  6
Nein-Stimmen:  1
Enthaltungen:  0

Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 
2.500,00 EUR auf dem Sachkonto 12600.000/52351000 
(Unterhaltung Fahrzeuge FF Murchin)
Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 2.500,00 EUR auf dem Sachkonto 
12600.000/52351000 (Unterhaltung Fahrzeuge FF Murchin).

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Anschaffung von Büromöbeln 
Die Gemeindevertretung beschließt die Anschaffung von 
einem Aktenschrank (zweitürig, Höhe 1,80 m, Breite 0,80 m) 
für 187,80 EUR netto und zwei Regalen (Höhe 1,14 m, Breite 
0,80 m) für je 90,30 EUR netto für das Bürgermeisterbüro in 
Murchin. Der Gesamtpreis beträgt 438,40 EUR.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Überplanmäßige Auszahlung im Produkt 54101000 (Ge-
meindestraßen)
Die Gemeindevertretung Murchin beschließt die außerplan-
mäßige Auszahlung in Höhe von 6.600,00 EUR im Produkt 
54101000 (Gemeindestraßen) für das Sachkonto 52338000 
(Unterhaltung Straßen). 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil
- Grundstücksverkauf - Gemarkung Murchin, Flur 1, FS 31/7
- Verwendung einer Spende
- Annahme einer Spende

13. Beschluss zur Auftragsvergabe - Errichtung wasser-
gebundener Weg im Ortsteil Libnow

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Murchin beschließt den Auftrag 
zur Errichtung eines wassergebundenen Weges im Ortsteil 
Libnow an die Firma

ATS - Anklamer Tief- und Straßenbau GmbH
Industriestraße 10
17389 Anklam

mit einer Auftragssumme in Höhe von 6.993,26 (brutto) zu 
vergeben.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  7
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen:  0

Gemeinde Rubkow

Fünfte Satzung zur Änderung  
der Satzung über die Erhebung von  
Gebühren zur Deckung der Beiträge 
und Umlagen des Wasser- und Boden-
verbandes für die Gemeinde Rubkow

Aufgrund des § 5 Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. 
M-V 2011 S. 777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. August 
1992 (GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember  2008 (GVOBl. M-V S. 499) sowie der §§ 1, 2, 6 
und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung 
der Bekanntgabe vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V Nr. 7 S. 146), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz vom 13.07. 2011 
(GVOBl. M-V S. 777, 833) wird nach Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung Rubkow vom  01.10.2014 folgende Fünfte 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Was-
ser- und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ erlassen:

Artikel 1
Änderung des § 3 Gebührenmaßstab
Die Satzung der Gemeinde Rubkow über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- 
und Bodenverbandes „Untere Peene Anklam“ vom 03.12.2001, 
zuletzt geändert durch die Vierte Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes „Un-
tere Peene Anklam“ vom 06.08.2011 wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 2 erhält folgende Änderung:
Die Gebühr wird nach Beitragseinheiten festgesetzt. 
Es gelten folgende Berechnungseinheiten und Gebührensätze:
a)  1,0 ha Gebäude- u. Freifläche 14,50 EUR
b)  1,0 ha Flächen anderer Nutzung 8,58 EUR
c)  1,0 ha Gartenland 8,58 EUR
d)  1,0 ha Straßen und Wege 17,07 EUR
e)  1,0 ha Acker- und Grünland   9,62 EUR
f)  1,0 ha Wald-, Un- und Brachland   4,28 EUR

Artikel 2
§ 7 Inkrafttreten
Die Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung tritt zum 
01.01.2015 in Kraft.

Rubkow, den 20.10.2014
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Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde am 10.11.2014
Bekannt gemacht am 07.11.2014 auf der Homepage  
www.amt-zuessow.de unter Bekanntmachungen
Veröffentlichung einer Textfassung am 10.12.2014 im Züsso-
wer Amtsblatt Nr. 12/2014

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verlet-
zung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften.

Rubkow, den 20.10.2014

Vierte Satzung zur Änderung der Satzung 
vom 03.12.2001 über die Erhebung  
von Gebühren zur Deckung der Beiträge 
und Umlagen des Wasser - und Boden-
verbandes „Insel Usedom Peenestrom“ 
für die Gemeinde Rubkow

Auf Grund des § 5 Kommunalverfassung für das Land Me-
cklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. 
M-V 2011 S. 777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04. August 
1992 (GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 17. Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 499), sowie die  
§§ 1, 2, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 
der Fassung der Bekanntgabe vom 12. April 2005 (GVOBl. 
M-V 2005 S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz 
vom 13.Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 77, 833) wird nach Beschluss-
fassung der Gemeindevertretung Rubkow vom 01.10.2014 
folgende Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und 
Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes „Insel Usedom 
Peenestrom“ erlassen:

Artikel 1
Änderung des § 3 Gebührenmaßstab
Die Satzung der Gemeinde Rubkow über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Was-
ser- und Bodenverbandes vom 03.12.2001, zuletzt geändert 
durch die Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und 
Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes „Insel Usedom 
Peenestrom“ vom 25.11.2009 wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten festgesetzt. 
Es gelten folgende Berechnungseinheiten und Gebühren-
sätze:
a)  1,0 ha  Gebäude- u. Freifläche: 27,07 EUR

b)  1,0 ha  Fläche a. Nutzung:  13,55 EUR
c)  1,0 ha  Gartenland  13,55 EUR
d)  1,0 ha  sonstige befestigte Fläche 
  (Straßen u. Wege)  27,07 EUR
e)  1,0 ha  landwirtschaftliche oder gleichartig 
  genutzte Fläche  13,55 EUR
f)  1,0 ha  forstwirtschaftlich genutzte Fläche  6,78 EUR
g)  1,0 ha  Ödland/Unland/Brachland/See/
  Weiher:  6,78 EUR

Artikel 2
Inkrafttreten
Die Vierte Satzung zur Änderung der Satzung tritt am 
01.01.2015 in Kraft.

Rubkow, den 20.10.2014

Höcker
Bürgermeister  

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei der Landrätin des Landkreises Vorpommern-
Greifswald als Untere Rechtsaufsichtsbehörde am 10.11.2014
Bekannt gemacht am 07.11.2014 auf der Homepage  
www.amt-zuessow.de unter Bekanntmachungen
Veröffentlichung einer Textfassung am 10.12.2014 im Züsso-
wer Amtsblatt Nr. 12/2014

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verlet-
zung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften.

Rubkow, den 20.10.2014

Höcker
Bürgermeister

Gemeinde Züssow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 06.11.2014

Öffentlicher Teil:

Feststellung des Jahresabschlusses 2013 für den Eigenbe-
trieb Wohnungswirtschaft und Entlastung der Betriebsleitung
Die Gemeindevertretung Züssow beschließt über den Jah-
resabschluss des Geschäftsjahres 2013 des Eigenbetriebes 
Wohnungswirtschaft der Gemeinde Züssow. 
1.  Der auf den 20.06.2014 aufgestellte Jahresabschluss für 

das Geschäftsjahr 2013 sowie der vom Wirtschaftsprüfer 
von Reden, Böttcher, Büchl & Partner geprüfte und mit 
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 
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10.10.2014 versehene Jahresabschluss für das Geschäfts-
jahr 2013, der eine Bilanzsumme von 4.782.215,31 EUR 
ausweist, wird festgestellt.

2.  Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2013 i. H. v. 
44.011,49 EUR wird auf neue Rechnung zum 01.01.2014 
vorgetragen.

3.  Der Betriebsleitung des Eigenbetriebes wird für das Ge-
schäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes 
Die Gemeindevertretung Züssow beschließt die 6. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und 
Bodenverbandes mit der dazugehörigen Kalkulation

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe i. H. v. 1.141,00 
EUR bei der KSt 55200.000/54422000 (Wasser- und Bo-
denverbände)
Die Gemeindevertretung Züssow beschließt die überplan-
mäßige Ausgabe in Höhe von 1.141,00 EUR bei der KSt 
55200.000/ 54422000 (Verwaltungsgebühren WBV)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  0
Enthaltungen:  0

Nichtöffentlicher Teil

- Beschluss zur Auftragsvergabe
 *  Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
  HLF 10
 Los 1: Fahrgestell
- Beschluss zur Auftragsvergabe
 *  Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
  HLF 10
 Los 2: Aufbau
- Beschluss zur Auftragsvergabe
 *  Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
  HLF 10
 Los 3: Beladung
- Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 180.000,00 

EUR für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft
- Private Nutzung des Gemeindefahrzeuges ab 01.01.2015
- Auftragsvergabe - BV Modernisierung Wohnhaus, Dorfstra-

ße 18 - 21: Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten
- Auftragsvergabe - BV Modernisierung Wohnhaus, Dorfstra-

ße 18 - 21: Fassadenarbeiten
- Antrag auf Nutzungsänderung
- Außerplanmäßige Auszahlung im Produkt 54500000 (Stra-

ßenreinigung/Winterdienst)
- Beschluss zur Auftragsvergabe - Anschaffung Schnee-

räumschild

Gemeinde Bandelin

OT Bandelin
02.01. zum 82. Geburtstag Frau Guhl, Frieda
13.01. zum 60. Geburtstag Herrn Lietz, Detlef
15.01. zum 72. Geburtstag Herrn Satur, Horst-Dieter
19.01. zum 72. Geburtstag Herrn Fritz, Siegfried
21.01. zum 65. Geburtstag Herrn Bondeur, Jürgen
23.01. zum 82. Geburtstag Frau Wiedemann, Brigitte

OT Kuntzow
02.01. zum 80. Geburtstag Frau Bruder, Ilse
18.01. zum 84. Geburtstag Frau Rahn, Ruth

OT Schmoldow
13.01. zum 60. Geburtstag Frau Tiefert, Ruth

Gemeinde Gribow

OT Gribow
03.01. zum 77. Geburtstag Frau Metzler, Grete-Editha
18.01. zum 89. Geburtstag Frau Hentschel, Charlotte
31.01. zum 93. Geburtstag Frau Güths, Luzie

Gemeinde Groß Kiesow

OT Groß Kiesow
10.01. zum 79. Geburtstag Frau Lüschow, Josefine
11.01. zum 77. Geburtstag Frau Schwarz, Ilse
13.01. zum 81. Geburtstag Herrn Krolow, Dieter
18.01. zum 73. Geburtstag Herrn Heyden, Gerhard
23.01. zum 74. Geburtstag Herrn Siegmeier, Udo

OT Dambeck
04.01. zum 78. Geburtstag Frau Wichardt, Ingrid
08.01. zum 79. Geburtstag Herrn Wichardt, Rudi

OT Kessin
22.01. zum 75. Geburtstag Frau Rieck, Renate
26.01. zum 71. Geburtstag Frau Bartelt, Adelheid

OT Klein Kiesow
05.01. zum 71. Geburtstag Herrn Porfert, Siegmund
08.01. zum 79. Geburtstag Herrn Wulfgramm, Kurt
14.01. zum 78. Geburtstag Frau Köhn, Annelies
17.01. zum 79. Geburtstag Frau Brien, Ilse

OT Krebsow
15.01. zum 78. Geburtstag Herrn Gerling, Klaus

OT Sanz
01.01. zum 79. Geburtstag Frau Stiegmann, Ursula
09.01. zum 81. Geburtstag Herrn Herrendorf, Heinz

OT Schlagtow
04.01. zum 72. Geburtstag Frau Rohrer, Gerda

Gemeinde Groß Polzin

OT Konsages
01.01. zum 84. Geburtstag Herrn Schüler, Harry

OT Pätschow
10.01. zum 81. Geburtstag Herrn Hecker, Friedrich
OT Quilow
04.01. zum 77. Geburtstag Herrn Motzkuhn, Günter

OT Vitense
25.01. zum 79. Geburtstag Frau Hollmann, Sophie
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OT Relzow
10.01. zum 81. Geburtstag Herrn Utech, Harry

Gemeinde Rubkow

OT Rubkow
20.01. zum 70. Geburtstag Herrn Maaß, Gerd-Michael
24.01. zum 75. Geburtstag Frau Schröder, Renate

OT Daugzin
02.01. zum 72. Geburtstag Frau Seidenz, Hannelore
12.01. zum 73. Geburtstag Herrn Maaß, Dieter
23.01. zum 73. Geburtstag Frau Engler, Lieselotte

OT Krenzow
26.01. zum 77. Geburtstag Herrn Jager, Horst

OT Wahlendow
10.01. zum 76. Geburtstag Frau Meyer, Edda

Gemeinde Schmatzin

OT Schmatzin
03.01. zum 82. Geburtstag Herrn Rohr, Gerhard
07.01. zum 73. Geburtstag Frau Schinke, Helga
23.01. zum 80. Geburtstag Frau Lehmann, Hildegard

Gemeine Wrangelsburg

OT Wrangelsburg
05.01. zum 79. Geburtstag Frau Henkel, Hildegard
20.01. zum 77. Geburtstag Frau Rohde, Edith
25.01. zum 79. Geburtstag Frau Spiering, Hildegard

Gemeinde Ziethen

OT Ziethen
07.01. zum 80. Geburtstag Herrn Freyer, Fritz
11.01. zum 83. Geburtstag Frau Lemm, Christa
21.01. zum 80. Geburtstag Herrn Kramber, Erfried
28.01. zum 76. Geburtstag Herrn Diedrich, Wolfgang

OT Menzlin
02.01. zum 78. Geburtstag Frau Sieg, Christa
04.01. zum 77. Geburtstag Frau Kummert, Marlene

Gemeinde Züssow

OT Züssow
01.01. zum 80. Geburtstag Frau Buchholz, Hannelore
02.01. zum 70. Geburtstag Herrn Hoser, Dieter
03.01. zum 87. Geburtstag Frau Hannig, Margarethe
11.01. zum 83. Geburtstag Frau Hor, Brigitte
12.01. zum 79. Geburtstag Frau Matthias, Marianne
12.01. zum 76. Geburtstag Frau Seefeldt, Helma
14.01. zum 71. Geburtstag Frau Simdorn, Jutta
14.01. zum 74. Geburtstag Frau Volgmann, Lilli
16.01. zum 72. Geburtstag Frau Krause, Brigitta
17.01. zum 74. Geburtstag Frau Nofftze, Waltraut
17.01. zum 72. Geburtstag Frau Normann, Waltraud
19.01. zum 83. Geburtstag Herrn Böhme, Otto
19.01. zum 85. Geburtstag Frau Klaeske, Walburga
26.01. zum 77. Geburtstag Frau Chojnacki, Erna
27.01. zum 75. Geburtstag Frau Bialek, Christa
27.01. zum 73. Geburtstag Frau 
  Swintkowska, Erdmute
30.01. zum 74. Geburtstag Herrn Müsebeck, Manfred
31.01. zum 83. Geburtstag Herrn Pietsch, Eberhard
31.01. zum 80. Geburtstag Frau Robe, Irma
31.01. zum 74. Geburtstag Frau Schürhoff, Lieselotte
31.01. zum 78. Geburtstag Herrn Winter, Karl-Ludwig

OT Nepzin
03.01. zum 85. Geburtstag Herrn Dell, Siegfried

OT Ranzin
08.01. zum 83. Geburtstag Herrn Müller, Reinhold
18.01. zum 72. Geburtstag Herrn Andrasch, Jörg
18.01. zum 70. Geburtstag Frau Pahl, Heidemarie
20.01. zum 76. Geburtstag Herrn Maaß, Willi
21.01. zum 82. Geburtstag Frau Stapel, Helene
22.01. zum 81. Geburtstag Herrn Stapel, Bruno
25.01. zum 74. Geburtstag Frau Tessenow, Christel

Eintretende Veränderungen nach dem 10.11.2014 konnten 
nicht mehr berücksichtigt werden.

Was war denn in der ev. Kita „Benjamin“ 
in Lühmannsdorf los?

In der Woche vom 03.11. bis 
zum 07.11. beschäftigten 
sich die Mädchen und Jun-
gen der Vorschulgruppe mit 
dem Trickfilm-Projekt „Me-
dienbildung“. Wie entsteht 
ein Foto? Was benötigt man 
alles, um einen Trickfilm 
oder einen Spielfilm zu 
drehen? Diese Fragen und 
viele mehr standen die Wo-
che im Raum. Sie lernten 
den Umgang mit dem Fo-
toapparat und der Kamera 
kennen und benutzen. Den 
Mädchen und Jungen sowie 
ihrer Erzieherin Jana Kling-
beil-Peters bereitete dieses Projekt großen Spaß. Gemeinsam 
mit den Kindern arbeitete die Erzieherin eine Geschichte aus, 
welche spannend und lustig sein sollte. Sie bekamen Besuch 
vom NDR- Medientrecker und begannen gemeinsam, alle 
Gegenstände und Lebewesen ihrer Geschichte zu basteln 
und mit Leben zu erfüllen. So wurde dem Hahn August die 
Hauptrolle verpasst, denn er sollte seinen Hühnern Licht be-
sorgen für den großen Hühnerhof und so zog er los in die Welt. 
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Draußen traf er liebe Menschen, die ihn verstanden und 
halfen. Und so holten und teilten sie das Licht vom Altar der 
Kirche bis auf ihren Hühnerhof. Die Geschichte bekam den 
Titel „Hühnerparade“ und wurde verfilmt. Wer jetzt neugie-
rig geworden ist, kann im Internet auf: www.medientrecker 
klicken und sich den tollen Trickfilm ansehen. Auch werden 
wir bald einen Link auf unserer Kita-Seite einrichten. Die 
Kinder und Eltern sowie die Großeltern und viele Gemein-
demitglieder sehen den Film am 11.11. in ihrer Kirche in 
Zarnekow. Wir sind sehr gespannt, was die Großen zu der 
Leistung der Kinder sagen! Es war einfach toll, selbst etwas 
entstehen zu lassen und dann noch zu verfilmen.

2.500 Frühblüher  
für Gützkow und seine Ortsteile

Insgesamt 2.500 Tulpen, Narzissen und Krokusse sollen im kom-
menden Frühjahr Gützkow und seine Ortsteile verschönern. 
Die Blumenzwiebeln wurden in den vergangenen Wochen von 
Schülern der „Peenetal-Schule“, Senioren der Volkssolidari-
tät, Stadtvertretern oder Mitgliedern von Vereinen sowie dem 
Wohnzentrum „Peenetal“ eingepflanzt. Die Blumen sollen in 
Gützkow unter anderem rund um die Schule, am See, um die 
Kirche oder entlang der Hauptstraße erblühen. Auch in den 
Ortsteilen wurden sie auf öffentlichen Flächen eingepflanzt. 
Die Frühblüher hat die neu gewählte Bürgermeisterin Jutta 
Dinse gespendet. „Ich finde es schön, wenn Kinder und Er-
wachsene die Blumenzwiebeln gemeinsam in die Erde bringen 
und so ihre Stadt und ihren Ortsteil verschönern. Im kommen-
den Frühjahr können sich dann alle gemeinsam an den vielen 
Farbtupfern erfreuen.“

Schüler der Klasse 8b der Gützkower „Peenetal-Schule“ pflanzten die 
Frühblüher um die Schule und am See ein.

Dambecker Fußballjugend startet  
erfolgreich in die Hallensaison

Am 22.11.2014 lud die Nachwuchsabteilung des SV Dam-
beck 53 zu zwei Turnieren in die Sporthalle des Gützkower 
Schlossgymnasiums ein.
Vormittags startete die E-Jugend, am Nachmittag waren dann 
die Älteren, die D-Jugend, am Start.
Beim E-Jugendturnier nahmen neben dem gastgebenden 
Verein weitere sechs Mannschaften teil.
Wir begrüßten den Burower SV, den BSV 95 Krusenfelde, die 
SG Ferdinandshof/Drögeheide, den SV Kröslin 1950, den SV 
90 Görmin sowie den FC Pommern Greifswald.
Beim Spiel jeder gegen jeden stand nach 21 Turnierspielen 
der Sieger fest. Der Gastgeber sicherte sich den 1. Platz des 
Turnieres.

Endstand E-Jugend-Turnier
1. Platz:  SV Dambeck 53
2. Platz:  SV 90 Görmin
3. Platz:  SG Ferdinandshof/ Drögeheide
4. Platz:  FC Pommern Greifswald
5. Platz:  SV Kröslin 1950
6. Platz:  Burower SV
7. Platz:  BSV 95 Krusenfelde
Bester Torwart: Noah Schöne (BSV 95 Krusenfelde)
Bester Torschütze: Lukas Dumrese (SV Dambeck 53)
Bester Spieler: Lukas Dumrese (SV Dambeck 53)

Für die E-Jugend des SV Dambeck 53 spielten: Moritz Scho-
knecht, Lukas Dumrese, Ole Rapp, Maximilian Medow, Ema-
nuel Schröder, Paul Tabel und Jonas Laß.

Direkt im Anschluss an das E-Jugend-Turnier startete die 
D-Jugend.
Hier waren neben dem SV Dambeck 53, der Burower SV, der 
BSV 95 Krusenfelde, der Greifswalder SV 04, der FSV Kemnitz 
und der SV Sturmvogel Völschow am Start.
Unser Team begann das Turnier mit zwei Niederlagen, konn-
te sich danach aber steigern und die drei folgenden Spiele 
für sich entscheiden und sicherte sich somit am Ende des 
Turniertages den 3. Platz.
Nach spannenden und aufregenden Spielen stand am Ende 
der SV Sturmvogel Völschow als verdienter Turniersieger 
fest.
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Endstand D-Jugend-Turnier
1. Platz:  SV Sturmvogel Völschow
2. Platz:  FSV Kemnitz
3. Platz:  SV Dambeck 53
4. Platz:  Greifswalder SV 04
5. Platz:  Burower SC
6. Platz:  BSV 95 Krusenfelde
Neben dem Turniersieg stellten die Völschower mit Max 
Schillack den besten Torwart und mit Niklas Boll den be-
sten Spieler und den besten Torschützen des D- Jugend-
Turnieres.
Für die D-Jugend des SV Dambeck 53 spielten: Max Goede, 
Jerome Schmidt, Steven Rapp, Simon Sternberg, Oliver Si-
mon, Lukas Dumrese, Ole Rapp und Jonas Lass.

Ein großes Dankeschön geht an alle fleißigen Helfer, die zum 
Gelingen des Turnieres beitrugen.

M. B.

Dambecker Jugend gewinnt Fußbälle 

Der 25.11.2014 war für die Jungen und Mädchen des SV Dam-
beck 53 kein gewöhnliches Training. 
Zu Gast war Thomas Schmid - Finanzmanager der Postbank in 
Greifswald. Er überbrachte den Gewinn - nagelneue Fußbälle.
Die Jugend meldete sich bei der Postbankaktion „Bälle für 
Deutschland - Die Bundesligastars treffen für Euch“ an und 
gehörten im Monat Oktober zu den glücklichen Gewinnern.

M. B.

Thomas Schmid - Finanzmanager der Postbank in Greifswald - über-
raschte die Dambecker Jugend beim Training.

15. Weihnachtsmarkt  
in Nepzin

am 13.12.2014 ab 9 Uhr

„Und wenn fast das dritte Lichtlein brennt ...“
dann findet bei Förster Ingolf Frey wieder ein Ver-

kauf von Weihnachtsbäumen statt. Auf einem kleinen 
Markt sorgen die „Spinnenleute“ vom Dorfverein 

Nepzin fürs leibliche Wohl. Bei Glühwein,  
Rauch- oder Bratwurst kann man noch bei diversen  
Verkaufsständen, wie z. B. Fleisch-, Wild-, Wurstwa-
ren, Holzarbeiten und Handarbeitsartikeln letzte, 

kleine Geschenke erwerben. Auch eine Tombola hält 
viele Preise bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, 
nette Gespräche und wünschen allen Lesern eine 

schöne Weihnachtszeit.

Der Nepziner Dorfverein „Zur Spinne“
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Silvesterparty im  
Gemeindezentrum„Pommernhus“  
in Klein Bünzow

Beginn: 20:00 Uhr 
Einlass: 19:00 Uhr
Kartenvorverkauf: 
am Freitag, dem 23.12.2013, von 17:30 - 18:30 Uhr
im „Pommernhus“
über Herrn Ch. Siegert, Tel. 0173 6470516
eventuelle Restkarten an der Abendkasse

Chor Karlsburg Weihnachtstermine

Donnerstag, 11. Dezember 2014 um 18:00 Uhr
Chorkonzert - Weihnacht, 
Anklam Wohnungsgenossenschaft Lindenstraße 84

Sonntag, 14. Dezember 2014 um 17:00 Uhr
Chorkonzert-Weihnacht, gemeinsam mit dem Kirchenchor 
Kemnitz und der Band MellugiLasa
Kirche Hanshagen, Vorpommern-Greifswald

Donnerstag, 18. Dezember 2014 um 17:00 Uhr
Chorkonzert-Weihnacht
Seebad Karlshagen, Insel Usedom, Haus des Gastes, 
Hauptstraße 4

Samstag, 20. Dezember 2014 um 19:00 Uhr
Chorkonzert-Weihnacht
Schloss Karlsburg, Barocksaal, Karlsburg, 
Vorpommern-Greifswald

Sonntag, 21. Dezember 2014 um 18:00 Uhr
Chorkonzert-Weihnacht
Kulturhaus Steinfurth, Steinfurth, 
Gemeinde Karlsburg, Vorpommern-Greifswald

Montag, 22. Dezember 2014 um 19:30 Uhr
Chorkonzert-Weihnacht
Käthe-Kollwitz-Schule, Anklam, Baustraße 56

Nachrichten der Kirchengemeinden 
Groß Bünzow - Schlatkow - Ziethen

Adventszeit = Vorlesezeit?!

Hören Sie auch so gerne feine kleine Erzählungen zur Ad-
vents- und Weihnachtszeit? Ein großer Teil von Ihnen nickt 
jetzt bestimmt. [Hoffe ich wenigstens… - Schließlich ist das 
statistisch erwiesen!] Ein Teil von Ihnen überlegt vielleicht 
sogar direkt, welches denn noch einmal Ihre Lieblingser-
zählung ist oder wo im Bücherregal eigentlich das Buch mit 
den Geschichten steht, die ganz besonders nett geschrieben 
sind …

Ich denke, mein Eindruck täuscht mich nicht, dass alle Ge-
nerationen - durch die Bank weg - derartige Erzählungen 
lieben oder diese zumindest wirklich zu schätzen wissen. 
Advents-Erzählungen haben meist eine gute Länge, sie sind 
atmosphärisch dicht erzählt. Sodaß wir uns bereits nach fünf 
oder sechs Sätzen in eine ganz bestimmte Rahmenhand-
lung hineinlotsen lassen. Darin agieren und reagieren nur 
ganz wenige - sympathische und unsympathische - Personen 
miteinander im vielgestaltigen Fahrwasser des Weihnachts-
ereignisses.
Und dann bekommen wir ein trostreiches, fröhliches, hof-
fentlich auch ein bisschen überraschendes und vor allem 
sinnstarkes Erzählungsfinale geboten! Das kann so wohl-
schmeckend sein wie das leckere Adventsplätzchen, das 
wir möglicherweise zeitnah verschnabulieren.
Und insbesondere die Botschaften dieser Erzählhäppchen 
sind meist richtig aufbauend und nicht-belehrend schön. 
Etwa: Gastfreundschaft gegenüber Fremden stellt eine au-
ßergewöhnliche und kurze, aber intensive Freundschaft dar. 
Dann: Teilen kann Gewinn unerwarteten Ausmaßes für alle 
Beteiligten mit sich bringen. Oder: Verzeihen macht frei. 
Oder auch: Hilfe am Heiligen Abend ist doppelt so wertvoll. 
Dem Variantenreichtum sind hier zum Glück kaum Grenzen 
geboten.
Solch gemeinsames Lesen von Kurzgeschichten im Kreis der 
Familie, einer Schulstunde, einer Jugend- oder einer Seni-
orengruppe. Es liegt definitiv im Trend und wird von Fachleu-
ten gelobt. Es verbindet Menschen so tief miteinander wie 
gemeinsame Mahlzeiten. Kinder werden wissenschaftlich 
nachweisbar klug dadurch. Und was diesen so viel nutzt 
kann uns anderen dann ja wohl auch nicht schaden, oder?

Wann lesen Sie mal wieder jemandem 
vor? Oder an welchem Tag der dies-
jährigen Adventszeit laden Sie liebe 
Freunde oder Ihre Enkelkinder zu sich 
ein, um gemeinsam Weihnachtserzäh-
lungen zu lesen? - Übrigens. - Haben Sie eigentlich das Buch 
mit den Geschichten, die ganz besonders nett geschrieben 
sind, schon gefunden?
Eine wunderbar segensreiche Advents- und Weihnachtszeit 
wünscht Ihnen und Euch allen

Ihr/Euer Land-Pastor Andreas Pense-Himstedt

Gottesdienste u. ä.
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Weihnachtsliedersingen

Zwei Tage nach unserem Weihnachtsfest haben wir diese 
schönen Lieder bestimmt noch im Ohr und auch in der Kehle. 
Statt zu einem Gottesdienst laden wir am Sonntagmorgen 
ein zum gemeinsamen Liedersingen! Es wird Musik zum Zu-
hören und Mitsingen geboten. Und wohl auch die eine oder 
andere Erzählung, die zu dieser Jahreszeit paßt. Kommen Sie 
dazu? Singst Du auch gern? Oder hörst Du lieber? Sing mit! 
In der Groß Bünzower Kirche am 28.12.2014 um 10:00 Uhr.

Gemeindegruppen, Veranstaltungen

Gemeindenachmittage für Rubkow u. Daugzin
Am Montag, 12.01.2015 wollen wir um 14:30 Uhr im Küster-
haus zu Rubkow zusammen kommen. Unser Ziel: Gemeinsam 
freundliche Zeit verbringen.

Kirchenchor Ziethen
Probe montags von 19:00 - 20:30 Uhr im neuen Gemeinde-
haus in Ziethen mit Clemens Kolkwitz. 

Posaunenchor & Singkreis Groß Bünzow 
Jeden Dienstag treffen sich Bläserinnen u. Bläser um 18:00 
Uhr, Sängerinnen u. Sänger um 19:30 Uhr mit Renate Pa-
rakenings auf dem Pfarrboden in Groß Bünzow zur Probe.

Flöten
Immer donnerstags im alten Ziethener Gemeindehaus um 
16:30 Uhr ertönt mehrstimmige Flötenmusik unter der An-
leitung von Renate Parakenings.

Konfirmandenarbeit
In das Jahr Eurer Konfirmation starten wir gemeinsam am 
Montag, 12.01.2015 um 17:00 Uhr auf dem Groß Bünzower 
Pfarrboden.

Kinderkirche
Bist Du ein Schulkind der 1. bis 6. Klasse? Dann bist Du 
ganz herzlich eingeladen zur Kinderkirche im Neuen Jahr mit 
Diakon Eckhard Buntrock am Sonnabend, 17.01.2015 von 
09:00 - 11:30 Uhr. ‚Wir hören Geschichten, singen, spielen 
und essen miteinander. Und feiern eine kleine Andacht.’ Ort: 
Gemeindehaus Ziethen. ‚Hast Du Lust dazu zu kommen?’

Infos

Gemeindekirchgeld
Um ein jährliches Gemeindekirchgeld in Höhe von 20,00 
EUR bitten wir freundlich, aber mit Nachdruck! Vielfältiges 
Gemeindeleben benötigt nun einmal auch eine finanzielle 
Basis … Ihr Gemeindekirchgeld können Sie auf das unten 
genannte Konto einzahlen.
Herzlichsten Dank dafür schon jetzt!

Wirtschaftsgebühren für die Friedhöfe
Die Friedhofsordnung sieht für jede Grabstelle jährlich zu 
entrichtende in Höhe von aktuell 6,13 EUR vor. Diese sind 
für den laufenden Unterhalt der Friedhöfe dringend erfor-
derlich! Wir bitten freundlich um Überweisung auf das unten 
genannte Konto. 
Friedhofsverwaltung: 03971 242033 Karin und Horst Janot

Adressdaten

Pastor A. Pense-Himstedt ist erreichbar unter 039724 22493 
in Groß Bünzow 22, per handy über 0151 11118201 und per 
mail: gross-buenzow@pek.de

Sprechstunde im Ziethener Pfarrbüro ist mittwochs von 
15:00 - 17:00 Uhr

Homepage
Alle Termine und Fakten auf dem neuesten Stand finden 
Sie unter: www.peenetalkirchen.de

Küster/Küsterinnen:
039724 22560  Fred Brummund  Groß Bünzow
039724 23636  Heike Krüger  Klein Bünzow
039724 22860  Hannelore Chalas  Rubkow
039724 20048  Ricarda Müller  Schlatkow
0173 6096660  Gerhard Swiontek  Ziethen/Quilow

Friedhofsverwaltung:
03971 242033  Karin und Horst Janot [Zarrentin]

Konto Ziethen:
Ev. Kirchengemeinde Ziethen-Quilow
Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE81 1505 0500 0430 0006 85

Konto Groß Bünzow:
Ev. Kirchengemeinde Groß Bünzow-Schlatkow 
Volks- & Raiffeisenbank eG
IBAN: DE40 1506 1638 0002 1522 31

Herzlichen Dank!
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Unseren Senioren und Mitgliedern

ein besinnliches Weihnachtsfest
und für das Jahr 2015 viel Gesund-
heit, Zufriedenheit und Freude
wünscht
die Ortsgruppe der Volkssolidarität 
Karlsburg

DRK-Kreisverband  
Ostvorpommern e. V. 

Servicestelle Ehrenamt

Ravelinstraße 17  Tel.: 03971 200332
17389 Anklam  Fax: 03971 240004
www.drk-ovp.de  E-Mail: servicestelle@drk-ovp.de 

„Ehrenamtlich“ bedeutet bei uns: ohne Geld, aber nicht 
umsonst!

Auch Sie können dabei sein! 
Kommen Sie doch einfach mal vorbei! 
Wir würden uns freuen, wenn Sie bald zu uns gehören 
würden.
Wir brauchen Sie!

DRK-Lehrgang für PKW-Führerschein

Die nächsten LSM-Lehrgänge (Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen) finden
in Greifswald: am13. Dezember 2014
 am 10. Januar 2015
 jeweils in der Zeit
 von 9:00 bis 15:30 Uhr
 in der DRK-Geschäftsstelle Spiegelsdor-

fer Wende, Haus 5 
statt.

Anmeldungen und Informationen unter:
Telefon: 03834 822839 oder 
E-Mail: Breitenausbildung@drk-ovp.de 

Spende Blut beim DRK 

Die nächsten DRK-Blutspendenaktionen finden

in Anklam: am 11. Dezember 2014
 in der Zeit von 14:30 bis 18:30 Uhr 
 in der DRK-Geschäftsstelle, Ravelinstraße 17 
in Wolgast: am 15. Dezember 2014
 in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr
 im Kreiskrankenhaus Physiotherapie 
 Chausseestr. 46 
statt.

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch im Alter von 18 
bis 68 Jahren, Erstspender bis 60 Jahre. 
Bitte Personalausweis mitbringen! 

CariMobil - Beratung  
auf Rädern

WIR KOMMEN ZU IHNEN, SPRECHEN 
MIT IHNEN UND UNTERSTÜTZEN SIE BEI:
- Fragen zu Anträgen, amtlichen Schreiben und Behörden-

angelegenheiten
- Fragen zu Miete, Wohnen und Wohngeld
- Fragen des Auskommens und des Lebensunterhalts
- Fragen zu Arbeit, Arbeitslosigkeit, ALG I und ALG II (Hartz 

IV)
- Fragen zur Erziehung, Schule und den Berufswegen Ihrer 

Kinder
- Fragen zu Krankheiten, Krankheitsfolgen, Rehabilitation 

und Pflege
- Fragen zu Einschränkungen und Behinderungen- Fragen 

zu Renten, Beiträgen oder zur Sicherung im Alter
- Fragen zu Schulden, Raten und Entschuldung

Tourenplan am 13.11./24.11 
Karlsburg, Parkplatz Schulstr. 36/37 09:30 - 10:30 Uhr
Klein Bünzow, neben der Feuerwehr 10:45 - 11:45 Uhr
Schlatkow, vor der Melkerschule 12:30 - 13:30 Uhr
Ranzin, neben der Feuerwehr 13:45 - 14:45 Uhr

Wir stellen Kontakte her und beraten kostenlos sowie un-
bürokratisch.

Sprechen Sie uns an!

 
CariMobil Anklam
Caritas Regionalzentrum
Friedländer Straße 43
17389 Anklam
Mobil 0172 3176459
carimobil.anklam@caritas-vorpommern.de

Die Energiepreise steigen und die bundesweite Aktion 
STROMSPAR-CHECK  PLUS ist für Haushalte mit kleinem 
Geldbeutel eine Hilfe gegen drohende Energie- Armut. 
Seit Juli 2013 sind Stromsparhelfer im LK Vorpommern 
Greifswald unterwegs und beraten Privathaushalte kosten-
los zum Thema Strom und Wasser sparen.
Über 500 Mal wurden bisher einkommensschwachen Haus-
halten praktische Tipps gegeben, um den Strom- und Was-
serverbrauch zu reduzieren, und somit bares Geld zu sparen.
Mehr als 500  Haushalten wurden kostenlose Sparpakete im 
Wert bis zu 70 EUR mit z.B. Energiesparlampen bzw. LED` s 
und Sparduschköpfen übergeben. 
Das Umwelt-Projekt ist eine Gemeinschaftsaktion der En-
ergieagenturen Deutschlands und des Caritasverbandes e. 
V. und wird gefördert vom Bundesumweltministerium und 
der Klimaschutzinitiative sowie der Investitionsbank SH.
Ab sofort können bedürftige Haushalte  bei Teilnahme am 
Check  einen Gutschein im Wert von 150 EUR für die Neu-
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anschaffung eines Kühlgerätes  bekommen. Das BMU stellt 
Mittel für 16.000 Kühlschrank- Gutscheine bereit.
Nachfolgende Kriterien müssen erfüllt sein:
•	 Das	alte	Gerät	muss	mindestens	10	Jahre	alt	sein	und	

nachweislich fachgerecht entsorgt werden. 
•	 Das	Neugerät	muss	eine	Effizienz	von		A+++		aufweisen,	
und	die	Energie-Einsparung	muss	mindestens		200	KWh	
im	Jahr	betragen.

Auch	Haushalte,	die	bereits	am	Check	teilgenommen	haben,	
können	nachträglich	den	Kühlschrank-Bonus	in	Anspruch	
nehmen.

Sind	Sie	Bezieher	von	ALG	II,	Wohngeld	oder	Sozialhilfe/
Grundsicherung,	Kindergeldzuschlag,	oder	bekommen	nur	
eine geringe Rente? Rufen Sie uns an oder senden Sie eine 
Mail	und	vereinbaren	einen	Termin	mit	uns:

Telefon: 03834 2317125
Mail: e.lenz@caritas-vorpommern.de.
Weitere	Informationen	zum	Projekt	sind	unter	www.strom-
spar-check.de	nachlesbar.

Tourenplan Altpapierabfuhr 2015



Züssow – 26 – Nr. 12/2014

05.01.15
Gützkow Fritz-Reuter-Str. 20, Gützkow Meierei, 

Gebr. Kreßmann Str., Kaufhalle Mas-
cowstr.

 Vom Hofstr.
Owstin Feuerwehr
Pentin Peenestr. 5
Bandelin Heckenweg-Feuerwehr, Zu den Ei-

chen, Lindenweg/Ecke Mühlenbergstr.
Vargatz Bushaltestelle
Kuntzow Wendeschleife (ehem. Konsum)
Schmoldow Bushaltestelle/Wendeschleife
Kölzin Freifläche Ortsmitte
Dargezin Ortsmitte
Dargezin/Vorwerk Ortsmitte/Kreuzung
Upatel Am Felde-Schaukasten
Fritzow an der Gutshausmauer
Breechen ehem. Gaststätte
Neuendorf Gutshaus/Ortsmitte
Gribow Dorfplatz/alte Waage
Glödenhof Ortsmitte/Wendeschleife

21.01.15
Groß Kiesow Freifläche vor Kita
Dambeck Maschinenhalle
Klein Kiesow alte Waage
Sanz IV alter Stall
Sanz V alter Stall
Schlagtow/Meierei alter Stall
Krebsow ehem. Kulturhaus
Ranzin Containerstation
Züssow Marktplatz
Thurow alte Ställe
Radlow alte Ställe am Park
Nepzin Containerstation
Karlsburg Teichweg, gegenüber Sportplatz
Steinfurth Steinkrug
Moeckow ehem. Lagerhalle
Zarnekow Containerstation
Lühmannsdorf Sportplatz
Wrangelsburg Platz links vom Schloß
Gladrow am Teich

Weihnachtsbaumentsorgung für das Entsorgungsgebiet Greifswald Land

Die Tannenbäume bitte ungeschmückt (ohne Lametta) zur jeweiligen Abholstelle bringen!

    Kleine Geschenke
Bekanntlich erhalten kleine Geschenke die Freund-
schaft. Zudem bereitet auch das Schenken Freude. 
Das sind zwei gute Gründe, nette Menschen, wie den 
zuverlässigen Postboten, den freundlichen Nach-
barn, die hilfsbereite Arbeitskollegin oder den pünkt-
lichen Busfahrer mit einem von Herzen kommenden 
Geschenk zu Weihnachten zu überraschen. Leider 
mangelt es vielen dabei an guten Ideen. Doch werfen 
Sie nicht gleich die Flinte ins Korn. Bestimmt gibt es 
in der näheren Umgebung einen kleinen Geschenk
laden, der eine Auswahl an originellen und indivi-
duellen Präsenten anbietet. Hier kann man in aller 
Ruhe stöbern und sich beraten lassen. Sie werden 
sehen: Sie fi nden für alle ein passendes und einzig-
artiges Geschenk.

Die Luft duftet nach süßen Leckereien und Glüh-
wein, Adventsmelodien klingen an die Ohren – jetzt 
ist sie da, die Zeit der Weihnachtsmärkte. Was kann 
schöner sein, als mit der Familie oder mit guten 
Freunden über einen der vielen Weihnachtsmärkte 
zu schlendern, die jetzt wieder in allen Regionen 
Deutschlands zum Besuch einladen? Lassen Sie 
sich verzaubern von der besonderen Stimmung, 
dem Glanz und der Musik. Ein Rundgang über den 
Weihnachtsmarkt lohnt sich immer. Oft triff t man 
hier Nachbarn und Bekannte und meist fi ndet sich 
die Zeit, bei einem heißen Becher Glühwein ins Ge-
spräch zu kommen. Weihnachtsmärkte sind dar-
über hinaus eine wahre Fundgrube, wenn es um 
Geschenke geht. Insbesondere das Kunsthandwerk 
ist hier häufi g mit ausgefallenen und besonderen 
Geschenkideen aus Holz, Metall, Glas und vielen 
anderen Materialien vertreten. 

Kunstvolle Geschenke

t Für Feinschmecker
Der Winter ist die Jahreszeit, in 

der man es sich so richtig gut 
gehen lässt und kulinarisch 
auch mal über die Stränge 
schlagen darf – insbesondere 
während der Weihnachtszeit. 

Da kommt ein Weihnachtsge-
schenk zum Genießen gerade 

recht. Ein guter Tropfen, Marzipanbrot, ausgefallene 
Marmeladensorten, Kaviar, Pastete, Trüff el, belgische 
Pralinen, feine Nougat-Schokolade oder Case-Nüsse; 
ein Weihnachts-Präsentkorb mit kulinarischen Köst-
lichkeiten aus der Region, aus deutschen Landen 
oder auch aus der ganzen Welt triff t ganz sicher den 
Geschmack des wahren Feinschmeckers und Genie-
ßers.

Der Winter ist die Jahreszeit, in 
der man es sich so richtig gut 

auch mal über die Stränge 
schlagen darf – insbesondere 
während der Weihnachtszeit. 

Da kommt ein Weihnachtsge-
schenk zum Genießen gerade 

Jeden Tag ein bisschen mehr Freude
Geschenk-
ideen 
zum Fest




